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Vorlagenummer: BV/25/323 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 

Beschlussvorlage zur 1. Änderungssatzung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Ostseebad Binz 

 
Datum: 19.11.2025 
Federführend: Allgemeine Verwaltung 
Antragsteller/in:  
 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Ostseebad Binz 
(Entscheidung) 04.12.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 04.12.2025 die 1. 
Änderungsatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Binz. 
  
 
Begründung 
Die vorgenommenen Änderungen bzw. Anpassungen in der vorliegenden 
Änderungssatzung ergeben sich aus den Hinweisen des Innenministeriums und der 
unteren Rechtsaufsichtsbehörde.  
 
  
 
Finanzielle Auswirkungen 
  

Einnahmen   Ja/Nein    Mittel stehen zur Verfügung  Ja/Nein 
      Produkt/SK:     
          
Keine haushaltsmäßige 
Berührung                   Mittel stehen nicht zur Verfügung  Ja/Nein 

        
Bemerkungen: 
  

  
 
Anlage/n 
1 - 1. Änderungssatzung Hs 2025 (öffentlich) 

 
2 - Anlage 1 (öffentlich) 

 
[Dokumentende] 



 

1. Änderungssatzung 
zur Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Binz 

 
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V) vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V Nr. 13 S. 270) wird mit Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung vom 04.12.2025 nachfolgende 1. Änderungssatzung erlassen: 
 

Artikel 1 
 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Binz vom 06.05.2025 wird wie folgt geändert: 
 
§ 4b Abs. 1e (Tonaufnahmen/Verarbeitung personenbezogener Daten) wird wie folgt 
erweitert: 
  
Folgender Satz wird angefügt:  
„Der Aufzeichnung und Veröffentlichung kann schriftlich widersprochen werden.“  
 
§ 7 Abs. 3 (Bürgermeister) wird wie folgt erweitert: 
 
Folgender Sätze werden angefügt: 
„Dies gilt nicht für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen. Hier genügt die 
Textform soweit eine andere Rechtsform nichts Abweichendes bestimmt.“  
 
§ 13 Abs. 1 (Ortsteile) wird wie folgt geändert: 
 
1. Der Satz 1 wird wie folgt geändert: 

Das Gemeindegebiet besteht neben der Gemeinde Binz aus dem Ortsteil Prora.   
 
2. Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„Die Einteilung des Gemeindegebietes inklusive des Ortsteils ist aus der beigefügten 
tabellarischen Übersicht ersichtlich, welche als Anlage 1 Bestandteil dieser Satzung ist.“ 

  
 

   
Artikel 2 

  Inkrafttreten 
 

Die 1. Änderungssatzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Ostseebad Binz, den   
 
 
 
 
Mario Kurowski 
Bürgermeister 

 
 



Gemarkung Flur Ortsteil Anmerkungen

Binz 1 Binz

Binz 2 Binz

Granitz 1 Binz 

Granitz 2 Binz

Jagdschloß bei Binz 1 Binz

Jagdschloß bei Binz 2 Binz

Jagdschloß bei Binz 4 Binz

Jagdschloß bei Binz 5 Binz

Jagdschloß bei Binz 7 Binz

Prora 1 OT Prora

Prora 2 OT Prora

Prora 3 OT Prora

Prora 4 OT Prora

Prora 5 OT Prora

Prora 6 OT Prora

Prora 7 OT Prora folgende Flurstücksnummern sind Binz zugeordnet: 5/88; 5/17; 5/19; 5/291; 5/292; 5/340; 5/331; 5/330; 5/327; 5/326; 5/325; 5/335; 5/332; 5/333; 5/334; 5/312; 5/311; 5/343; 5/202; 5/341; 

5/342; 5/336; 5/337; 5/338; 5/78; 5/339; 5/323; 14/1; 14/2; 14/3; 15/5; 15/6; 15/13; 15/17; 15/16; 13/7; 7/3; 7/5; 7/6; 7/7; 7/8; 16/1; 16/2; 15/8; 15/10; 15/15; 15/14; 15/9; 12/2; 12/3; 13/5; 

12/4; 7/12; 7/11; 7/10; 7/9; 12/5; 7/14; 7/13; 7/15; 12/6; 12/7; 7/16; 7/18; 7/19; 12/9; 7/23; 7/20; 7/21; 7/22; 12/10; 13/6

Prora 8 OT Prora

Schmachter See bei Binz 1 Binz

Schmachter See bei Binz 2 Binz

Schmachter See bei Binz 3 Binz
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